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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – 10707 Berlin            

An 
die Senatsverwaltungen (einschl. Senatskanzlei) 
die Bezirksämter 
 
nachrichtlich an 
die Verwaltung des Abgeordnetenhauses 
den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes 
den Präsidenten des Rechnungshofes 
den Berliner Datenschutzbeauftragten 
die Sonderbehörden 
die nichtrechtsfähigen Anstalten 
die Krankenhausbetriebe 
die Eigengesellschaften 
die gemischtwirtschaftlichen Unternehmen,  
 an denen Berlin überwiegend beteiligt ist 
die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
 
Rundschreiben SenStadtUm V M Nr. 02/ 2015 
 
Allgemeinen Anweisung für die Vorbereitung und Durchführung von Bauaufgaben 
Berlins (Anweisung Bau – ABau) 
Generelle Vorgaben (Teil II der ABau) 
Richtlinie II 130 – Kunst am Bau / Kunst im Stadtraum 
 
Information über bauliche Projekte 
Anlage – Datenblatt Kunst am Bau - Meldung baulicher Projekte 
 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt hat nach der ABau, Richtlinie II 130 die 
Aufgabe, bei der Vorbereitung der Auswahl der für Kunst am Bau vorgesehenen Projekte mitzu-
wirken: 
 
2.        Kunst am Bau 
… 
2.2 Die für das Bauen zuständige Senatsverwaltung informiert die für Kultur zuständige Senatsverwal-

tung jährlich über alle baulichen Projekte im Bereich Hochbau, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen 
und Landschaftsbau. 

Die Information erfolgt so früh wie möglich und wird dem Beratungsausschuss Kunst vorgelegt. 
… 

Daraus ergibt sich für die Baudienststellen Berlins die Verpflichtung, entsprechende Daten an die 
für Bauen zuständige Senatsverwaltung zu übermitteln. 

Bearbeiterin Ines Tschugg 
       
Zeichen V M 11 
       
Dienstgebäude:  
Württembergische Str. 6 
10707 Berlin-Wilmersdorf  
Zimmer 138 

Telefon 030 90139–4224 
Fax 030 90139–4221 
intern (9139) 

Datum 25. März 2015 

 
Sprechzeiten  E-Mail: Internet 
nach telefonischer Vereinbarung ines.tschugg@senstadtum.berlin.de www.stadtentwicklung.berlin.de 
 post@senstadtum.berlin.de * 
 * Elektronische Zugangseröffnung gem. § 3a Abs. 1 VwVfG 
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Um das ABau-konforme Verfahren sicherzustellen, wird Folgendes festgelegt: 
 

1. Jeweils bis zum 1.12. jedes Jahres informieren die Baudienststellen Berlins die Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Abteilung V über entsprechende Baumaßnah-
men bzw. deren Fortschreibung. 
 

2. Die erste Meldung erfolgt zum Zeitpunkt der Genehmigung der Vorplanungsunterlage mit 
Datenblatt Kunst am Bau – Meldung baulicher Projekte. 

 
Im Auftrag 
 
 
 
von dem Knesebeck 
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